
ZustV: § 51i Ersatzbaustoffverordnung

§ 51i  Ersatzbaustoffverordnung 
 
Für den Vollzug der Ersatzbaustoffverordnung sind die Kreisverwaltungsbehörden auch insoweit zuständig, 
als sich ihre Zuständigkeit nicht bereits aus anderen Rechtsvorschriften ergibt.


